




Unlmliil<JIng der zivilen &h.ö,den

Die Rolle der Armee in der inneren
Sicherheit: Vom Einsatzmittel
ultima ratio zum Präventionsinstrument?

Die Gewährleistung der inneren Sicherheit gehört unbestritten zu den
Kernaufgaben des modemen Staates. Dabei st8llen sich besonders
hinsichtlich der Rolle der Armee grundkgende Fragen~ welche in der
Schweiz seit jeher eher umgangen als überzeugend beantwortet worden
sind. Der vorliegende Beitrag skizziert die wichtigsten Herausforde.
rungenfür die Atwlee als Ordnungsdienstinstrument aus historischer
Perspektive und leitet daraus KonsequenzenJür die Armee als Partner
innerhalb des Verbundes der sicherheitspolitischen Instrumente ab. I

Reto Patrick Müller

Die Bundesverfassung
von 1848

Nach dem Sonderbundskrieg von 1847
gaben Tagsatzung und Kantone der
Eidgenossenschaft im Jahre 1848 ihre
erste Bundesverfassung. Der junge
Bundesstaat steUte ein relativ beschei·
denes Staatswesen dar: Mit wenigen
Kompetenzen, knappen finanziellen
Mitteln und einem minimalen Beam·
tenapparat versehen, bildeten die Kan
tone weiterhin die wesentlichen Stüt
zen der Eidgenossenschaft. Der Bund
konzentrierte sich auf die Etablierung
der neuen Institutionen (Bundesrat und
Bundesparlament), die Errichtung eines
gemeinsamen Marktes und Fragen der
nationalen Infrastruktur. Ein eigentli
ches Bundesheer kannte die Eidgenos.
senschaft noch nicht, denn nach wie vor
bestand die Armee hauptsächlich aus
kantonalen Kontingcmen (ein Verstoss
gegen die schon damals verfassungsmäs
sig verankerte allgemeine Wehrpflicht).
Die Schaffung einer Bundespolizei war
mangels entsprechenden Bedarfs nicht
einmal geplant ein General~Anwalt

musste genügen.

Kantonale Polizeihoheit

Die Wahrung der inneren Sicherheit
verblieb primär bei den Kantonen,
während dem Bund die Aufrechterhal~

tung der äusseren Sicherheit und der
Grenzschutz oblagen (letzterer wurde
allerdings, gestützt auf Grenzschutz
verträge, noch von den Kantonen
wahrgenommen). Eingriffe in die kan
tonale Polizeihoheit waren nur aus
nahmsweise zulässig, wenn das Land
als ganzes aus dem Inneren heraus be
droht war oder wenn ein Kanton zur
Aufrechterhahungder verfassungsmäs
sigen Ordnung Hilfe begehrte (Arti
kcll6 der Bundesverfassung von 1848).
Der Kanton wurde aber kostenpflich
tig, wenn die Intervention auf seine
NacWässigkcit zurückzuftihren war (ei
genes Verschulden). Nur logisch er
schien es daher, dass die Kantone ihre
eigenen Truppen zum «kantonalen
Ordnungsdienst)) aufbieten konnten.

Bundesintervention

Einc bewaffnete Bundesintervention
(zur Niederschlagung von Aufständen,
grossen Unruhen, Staatsstreichen, der
Bewältigungvon Flüchtlingsproblemen
usw.) war nur als Aktivdienst zulässig.
Da solche Ordnungsdiensteinsätze nur
ultima ratio erfolgen konmen, wurden
sie nicht weiter geregclL Die notwen
digen, und daher «richtigen» (legiti
men) Massnahmen waren fallweise
an der jeweils dem Einsatz zu Grun·
de gelegten konkreten Gefährdung zu
messen.

Tatsächlich fanden erste bewaffnete
Bundesinterventionen in der Nord
weslSchweiz (Badische Aufstände 1848
und 1849), im Tessin (italienische Eini
gungskriege bis 1866), in Neuenburg

oyalistenaufstand 1856) und in Genf
(Wahlunruhen 1864) statt. Eidgenös
sische Kommissäre als zivile Reprä
sentanten des Gesamtbundesrats und
Truppen erfUllten ihre Aufträge zur
vollen Zufriedenheit der Bundesver
sammlung. Meist reichte die blasse
Anwesenheit der Armee bereits aus,
um eine Situation nachhaltig zu beru·
bigen. So beispielsweise bei den Genfer
Wahlunruhen: Nach Ausbruch schwe
rer Tumulte schickte der um Hilfe gebe
tene Bundesrat sein Mitglied Fornerod
und einen eidgenössischen Obersten
in die Rhonestadt. Die den Kommis
sären untersteUten Waadtländer WK
Truppen wurden von der Bevölkerung
mit Applaus empfangen - die öffentli
che Ordnung war wiederhergestellt.

Der Tonhallekrawall

Bald wurden jedoch die Grenzen
dieses in weiten Teilen eher einem
Staalenbund als einem Bundesslaat
entsprechenden Systems überdeut
lich. Als die Armee 1870/71 während
des deutsch-französischen Krieges die
Nordwestgrenze schütztc, olTenbanen
sich gfÖsste Mängel. Einerseits stritten



AktueUe Bundesverfassung, Artikel 52
((lIkr Bund schützt die vtifammgsmiissi/!,e Ordnung dtr Kantone.
2 Er grti.fi. tin, wenn die Ordnung in tintln Kanton gtstört odtr bedroht ist und dtr
bttroJfme Kamon sie nicht StJhtr odtr mit Hilft antkm Kantone schützt/! kann. I'

Dir Bund iIt vtrpjlithlt~ notfalls lIOn sich aus zur WiedtrhtrSullung von Ruht und
Ordnung im Inntrn tinzwchrtitm. Ditst Regtlung. die btrtits /848 Eingang in dit
BundtsvtrJassungfand, muss abtr im Zusammmhang mit dtr kanUmalm Poliztihohtit
gtksm wtrdm.

Bundesverfassung von 1848, Artikel 16
«&i gestörter Ordnung im /nnrrn, odtr wtnn von tintm andern Kantone Gifahr droht,
hat die Rtgit:nJng des btdrohtm Kantons dnn Bundwalht sogltith KtIllltnis zu gr.
bm, damiL diestr inntr dm Schranken St1ntr KiJmpttenz (Art 90, Nr. 3, 10 und JI)
die trfordtrlichm Massrtgeln triffm oder die Bwuftsoersammlung tinbtrliftn kann. In
dringtndm Fiilim ist die bttrdJmde Regitrung btfugt, unttr s<fortigtr Anaige an dm
Bundmalh, andtre Kantont.vu Hülfi -Vi mahnm, und die gnnahnten Stiindt sind zur
Hüfftltistung ,erpflühul.

Wmn die Kanto1tsregitlUng ausstr Stande ist Hü!ft anViSprtchm, so kann, und WtIt1l

dit Sitherhtit dtr Schwtiz.gYahrdtl wird, so soll die kompttmtt Bundesbthärdt von sich
aus tinschrtiten.

In Rillm dtr tidgtnössischm Inttrvtntitm sorgm dit Bundtsbthärdm für &achtung
der Vorschnjkn lIOn Art. 5.

IM Kosfm trägt dtr malmende odtr die tiJgmössirche Intervmticn vtranfosstlldt Kan
ton, WtII1I nicht dit BundtsVtrSammlullg wtgm wondertr Umstände etwas Andms
beschJitsSL»
Artikel 16 dtr BundtsrltrJassung von 1848 weist tint komplexe grammatiknlischt
Struktur auf Juristisch ist dtr Artiktl allerdings höthst interessant: Aus dnn kompk
xm Sysum fo!gu tine subsidUire ZusUindigktit des Bundes zur Wahrung dtr inntrtll.
SidinhtiL Zwar schwitg da Artikel in &zug alif die kantonale Po/iztihohtil, doch
lag ihm dmt tindtutig zugrunde. Ohnt dm Umlthrsdtluss - wtlcht Komptlmun bti
dm KantontlllJtrblitbm sind~ ist dtr Artikel nicht verständlich. So abtr mchtinJ auch
tlwa die VtI'anktrung dls Verschuldmspriltdps im vierten Absat.{ logisch. Dmn ohnt
tntsprtchmde Vtrpjlidltung kann kin Vmchuldm angtmahnt wtrdm.

Bundesrat und General Herzog wie
derholt über die Höhe des Truppen
aufgebots, andererseits war die Ar
mee nur dank einer hervorragenden
Leistung des Generals in der Lage, die
85000 Mann der maroden «Bourbaki
Armee)) (Armee dc j'Est) beim Grenz
übertritt in die Schweiz zu internie
ren. Zum Ende des Krieges kam es in
Zürich zum «Tonhallekrawall)), einer
gewaltsamen Auseinandersetzung zwi.
sehen (eigentlich internierten) franzö
sischen Offizieren, deutschen Einwoh.
nern und einem Teil der heimischen
Bevölkerung. Der folgende Truppen
einsatz verlief zwar erfolgreich, im
Vorfeld war jedoch (zu) Vieles schief

Zur «Bundeslntervention..

gelaufen. Daher bürdete die Bundes
versammlung dem Kanton Zürich die
Kosten der Bundesintervention auf. Ein
geradezu vernichtcnder Belicht des Ge
nerals zeigte den Bedarf einer grund~

sättlichen Reform der Mililärordnung
aue «Eine Armee ein Recht)) bildete
denn auch das Schlagwort fur die To
talrcvision der Bundesverfassung von
1874. Aus dem gleichen Jahr stammte
die neue Militärgesetzgebung.

«Lugano 1890..

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
flammten im Tessin letzte Verfassungs-

kämpfe zwischen Liberalen und Kon
st:rvativen auf Ruhe und Ordnung
konnten nur noch mit Mühe auf
rechterhalten werden. 1889 und 1890
schickte der Bundesrat Kommissäre
und Truppen in den Kanton.

Hierbei offenbarten sich Schwierig
keiten beim adäquaten Einsatz der
Armee, sobald die dissuasive Wirkung
des Ordnungsdiensteinsatzcs versagte.
Da ein blosser Aufmarsch der Armee
als schärfstem Machtminel des Bundes
nicht mehr genügte, um eine Lage zu
beruhigen, kam es zu schweren Zu
sammenstössen mit Zivilisten. Mangels
klarer Vorschriften rur das Vorgehen
der Armee bei Einsätzen im Inneren
lastete die ganze Verantwortung bei
den Truppenkommandanten, die sich
in den Fachzeitsehriflen bitter darübe.'
bekJagten. Erschwerend kam hinzu,
dass der Bundesrat versuchte, mit neu
en Kommunikationsmitteln (Telegraf),
direkten Einfluss auf die Intervention
auszuüben (<<Führung ab Bern»), dazu
aber nicht über ein vollständiges Lage
bild verliigte. Dank dem besonnenen
Agieren des eidgenössischen Kommis
särs (dem Aargauer Nationalrat und
späleren Korpskommandanten Arnolcl
Künzli) vor Ort und seiner Vleigerung,
als falsch erachtete Aufträge auszufUh
ren, konnte ein Bürgerkrieg vermieden
werdt:n.

Erster Weltkrieg
und Landesstreik

Während der Krisenjahre 1916 bis
1919 imerveniene die Armee mehr
fach in Schweizer Städten. Ein erstt:S
grösseres Eingreifen wurde anlässlich
der «Oberstenaffare» in der West
schweiz notwendig (Lausanne 1916).
Als die "VeslSChweizer Presse Vorberei
tungsarbeiten des Armeekommandos
zu weileren Interventionen aufdeckte
{((Affaire des trains)), entzündete sich
ein Kompetenzstreit zwischen Bun~

desrat und General. Dabei zeigte sich,
dass der Auftrag des Generals in Bezug
auf die Aufrechterhaltung von Ruhe
und Ordnung 1914 zu wenig klar ge·
fasst worden war.



Allgemeine Vorschriften

Schweizerische Armee

c·or. SI _; )/
Der Generalstabschef,:

Während der Landesstreik «nur» drei
Menschenleben geforderl hane, kamen
1932 bei einem Ordnungsdiensteinsatz
in Genf dreizehn Personen zu Tode.
Der Staatsrat hanc dcn Einsatz von
Truppen bcgehrt, um links- und rechts
extreme Manifestanten auseinander
zu halten. Nachdem die vom EMD
geschickten Rekruten aus einer Men
schenmenge heraus mit Steinen be
worfen, teilweise entwaffnet und sogar
misshandelt worden waren, feuerten sie
statt des befohlenen Warnschusses über
150 Schüsse aus Karabinern und ei
nem leichten MG in die Menge hinein.
Zwar konnte keine strafrechtliche Ver~

amwortlichkeit des Militärs festgestellt
werden, doch ergänzte dcr Bundesrat
in der Folge immerhin das Diel1stregle
ment lind verbot den Einsatz von Rek
nlten ruf den Ordnungsdicnst.

Ordnungsdienst in Genfgehrte der Zürcher Regierungsrat aus
Angst vor Unruhen eine Intervention
der Armee. Tatsachlich brach kurz da
rauf (gefordert durch Proteste gegen
die Intelyention) der Landesstreik aus
und das Truppenaufgebot erwuchs zum
bis dahin grössten der Schweizer Ge
schichte. Alle grosscn Städte wurden
militärisch besetzt, es kam zu Zusam
menstössen zwischen Truppe und De
monstranten. Der Aktivdienst dauerte
bis zum I. Oktober 1920 (!).

33/"f
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In den folgenden beidenjahren fuhr
tell soziale Spannungen (vor allem in
Zürich) zu hitzigen Manifestationen
bis hin zur Befreiung von Gefangenen
{({Baslillensturmn von La·Chaux-de
Fonds); die Armee intervenierte aber
mals lind verschärfle ihre Reglemente.
Im November 1917 versetzte die russi
sche Revolution die Behörden in perma
nente Alarmbereitschaft. Als scll1iesslich
Deutschland ein Jahr darauf in rcvolu·
tionärcm Sturm zusammenbrach, be-

. .
Diese Vorschrüt ist streng vertraulich und wird nw

im Bedarfsfall in nwnerierten Exemplaren ausgegeben.
Die Empfänger haben eie unter sich6rEltu VerachlU8& auf
zube"a.hren und nach Erfüllung ihrer Aufgabe wied.EU'
abzuliefern.

Almlith wie nach dnn LantksstreiJi mit dem. ((Schturu-Erlass)) vuschärfle du
Bundesrat im Jahr 1936 mit du Gmehmigung zweiu uertraulicJlU <u.sa[znglement.e
<.um nwen Dienstregkment die Varschrifknfiir den Ordnungsditnsl. Man
bdfirchlttl, dit Ausbrdtung des poliJischrn Extrtmismusfiihrt auch in du Sdlweiz
zu Strassmrdlio.chltn wie teilweist im Ausltmd.

(V. Tr. B. A.)

.
Vom schweizerischen Bundesrat genehmigt

•
den 20. November 1936

verwendUng, der -~.TrUppe

Im Falle bewanneten AUlrukrs

Von der Intervention zur
Prävention

Da der Staatsschutz bereits gegen Mit
te der 1930er:Jahre mit dringlichen Er
lassen verschärft worden war, konnte
sich die Armee im Zweiten Weltkrieg
auf den Neutralitätsschutz konzent·
rieren. Der ((Steincr Handeh) im Jahr
194-2 (eine Episode Innerschweizer \'Vi~

derstandes gegen kriegswinschaftlichc
Massnahmen) konnte glücklicherweise
ohne den Einsatz des daflir vorgesehe
nen Aargauer Infanterie Regiments 24
beendct werden. Die vom Rcgimcnls
kommandanten vorgesehene Einsatz
taktik hätte zu einem Blutbad fUhren
können.

Seit Mine der 1960er:Jahre wurde
die Armee vermehrt zum Schutz der
inneren Sicherheit herangezogen. Je
doch nicht mehr als Imcrventionsinsc
rument, sondern bereits präventiv, um
Konferenzen oder sensitive Einrich
tungen (wie Flughäfen) vor terrorisü·
schen Bedrohungen (Anschläge auf die
Swissair) zu schützen. Zwar herrschte
breiter Konsens, dass die Armee fUr
derartige Einsätze nicht geeignet sei.
Weil jedoch die «Interkantonale Mobi-

. .;!--

•
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Der.Tonhallekrawall.

UJr dem Krieg war man noch davon ausgegangen, die Armte sei in guten Zustand. Je
doch halten einige KIznumt ihu Atifgabm im J.Vlh1'Wtfm vernachlässigt. General Hans
Her<.og iiusstrtt siLh bereits in seintm mtm BerUht übe- dm Ntutralitätsschuk kritisch
<.um Zusttmd der ATmet. 1874 wurde das System Irrmtonaler Truppenkontingenu diUm
-tugunsltn einer sUirkerm <:mtralisitTUng abgeschqffi.

Bericht über die Truppenaufstellung imJuli und August 1870
(vom 22. N=b" 1870; Bundesblatt <IOn 1870, Band Ill, S. 843).'

«Es sind Ubtlstiinde an dm Tag gtJ.rttm, dtrm &stitigung man seit ]ohrt12 bewtrk
sulligt wähnlt. [. . .j Eint solche VerbImdung h.iiJu btdmklit~ rolgm gelU1al; mist
und bleibt tin Verbmhm der rtSpekJivm &hürde gtgmüher ihren Landeskindtrn und
gegenüber dnn GedamtvalerliJndt. [. ..j Nichts ist fiir das Vattrland gyahrlichn; als
wmn man sich Illusionen hingibt.)}

Je PoJizeh> gescheiten war und das Volk
1979 auch nichLS von einer «Bundessi·
cherheitspolizcin wissen wollte, bildete
die Armee weiterhin die einzige stra
tegische ({Polizeireserve.) des Landes.
Aber erst mit der Armee 9S wurde die
Einsatzart «Assistenzdienst» ins neue
Militärgesetz aufgenommen.

Neue Bundesverfassung
und neue Einsätze

Etwa zeitgleich zum Erlass der neuen
Bundesverfassung erschien der sicher
heitspolitische Bericht 2000. Während
die Bundesverfassung den Traditions
anschluss postulierte «(Nachruhrung••)}
beschrieb der Bericht einen tief grei
fenden sieherhcitspolitischen Wandel.
Trotz fehlender verfassungsrechtlicher
Anpassung beschrieb der sicherheits
politische Bericht Lösungen, welche
rechl1ieh schlecht verankert und teil
weise sogar unzulässig waren (insbe
sondere «umfassende Aexible Koope
ration» ist so nicht möglich).

Nach der Jahrtausendwende wur
de das «(System Innere Sicherheit der
Schweiz)) einer Überprüfung unIer
zogen. «USIS» deckte Lücken und
Schwächen aur und entwickelte dar
aus verschiedene Lösungen. Auch die
Einsätze der Armt:e - seit der Verhaf
tung des Kurdt:nflihrers Öcalan und
der zunehmenden Bedrohung dureh
dt:n Terrorismus wird die Armee

etwa zum Botsehaftsschutz {«AMBA
CENTROn) oder am ''''EF in Davos
{~(ALPA ECO••) eingesetzt - wurden
dabei untersucht. Schliesslich erhob
die Politik die «Kostenneutralität» al
ler Massnahmen zur entscheidenden
Handlungsrichtlinie. Die eigentlich
auf ausserordenl1iche Situationen bc:.
schränkten Einsätze der Armee im
Inneren fanden daher eine Fortsetzung.
Mit ihrer grosszligigen Bewilligungs
praxis (auch die Genehmigung der
WEF-Einsätze auf Jahre hinaus ge
hört dazu) strapazieren Parlament und
Bundesrat jedoch die bundesstaatliche
Kompctenzordnung.

Herausforderungen

Vollends durcheinander gerieten die
Kategorien beim Konstrukt «(Raumsi
cherung). 2 ,das eigentlich einen Ope
rationslyp bezeichnen solhe, in der
Praxis der WK-Verbände aber ortmals
dazu dieme, übungen auf tieferer Stu
fe (Zug, Kompanie, Bataillon) thema
tisch zu fassen. Geht es tatsächlich um
die Abwehr von Gewalt strategischen
Ausmasses, wie die rechtlich als Fremd
körper zu betrachtende Raumsiehe
rung on umrissen wurde, so wäre dies
als Bundesimervemion auszugestalten.
Eine subsidiäre Unterstützung der
Kamone in der Form einer «Raumsi
cherung» macht deshalb keinen Sinn,
da es in solchen Fallen entweder an

der ((Gewalt strategischen Ausmasses»
fehlt, oder aber von vorneherein eine
Bundeszuständigkeit vorliegt (Bedro
hung des ganzen Landes)_

OlTen bleibt, ob die Politik den Mut
finden wird, das Dilemma zwischen
rechl1ichem Rahmen einerseits und
tatsächlich vorhandenen Bedürfilissen
andererseits bcrriedigend zu lösen.
Aufgrund der gegenwärtig terroristisch
geprägten Bedrohung und der gerin
gen Polizeidichte hat auch die Armee
eine Rolle in der inneren Sicherheit.
Diese muss sich jedoch im fOderalisti.
sehen Rechtsstaat aur ein tragfahiges
rechtliches Fundament abstützen kön
nen. Insbesondere die EinschrJ.nkung
verfassungsmässig garantierter Grund
rechte durch die Truppe bedarf einer
Rechtsgnllldlage aur Gesetzesstufe,
damit die demokratischen Entscheid
prozesse - Genehmigung durch das
Parlament; fakultatives Referendum
eingehalten werden.

Gewisse (von den Kamonen bean
tragte) Einsätze der Armee im Inneren
verstossen zudem gegen das Subsidia
litätsprinzip und sind mit der kantona
len Polizeihoheit kaum vereinbar. Was
nach der Verhaflung Ocalans (1999)
richlig und zulässig gewesen war, hätte
sich nicht als dauerhafte Lösung etab
lieren dürfen.

Zusammenfassend kann festgchalten
werden, dass der Schweizer Armee zur
Gewährleistung der inneren Sicherheit
seit jeher eine wichtige (strategische)
Rolle wahrgenommen hat. Gewisse
Herausforderungen stellten sich wie
derholt (Verhältnis zwischen zivilen
und militärischen Einsatzkrärten; Ver
hähnis zwischen Bund und Kantonen
bei Einsätzen der Armee im Inneren;
EinsalZregeln) - und wurden bisher
aber noch nicht befriedigend gelöst.

Zum Canzen dngeh(nd R!:IQ Palriek MuHer,
Innere Sicherndl Schwdz - Rechtliche und laI

$lichJichc Entwkklungen Im Bund seil 1848, Di$$.
Basel, Thcs:i$ Verlag, Egg bei f.insiedcln 2009.

Bei RcdakliQllUddusslag ein ersler J::n1"'U" des:
ncuen sicherheil$polili!lChen EkrichlS \'Qr, in dem
posIulieT1 wurde, aur den Begriff Raunuiche
TUng zu \'crzichlen und aur die Begrimichkdl
des Militiirgesc:(zes anZtISIÜIICII. Eins3l:u:': der

Armee im Innern willen rolglich als "UI\I(rstul
zung der zi\~len Behörden» bezdchne! wcrd(n.
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